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©  Es  wird  eine  Handhabe  1  zum  Bedienen  von 
Fenstern,  Türen  od.  dgl.  mit  einer  Befestigungsplat- 
te,  insbesondere  einer  Lagerrosette  2,  vorgeschla- 
gen,  wobei  die  Befestigungsplatte  bzw.  Lagerrosette 
2  einen  Grundkörper  3  sowie  eine  Abdeckkappe  4 
aufweist,  wobei  der  Grundkörper  3  einerseits  eine 
zentrische  Buchse  14  hat,  in  der  der  ein  Handgriff  5 
drehbar  gelagert  und  axial  fest  angebracht  ist  wobei 
der  Grundkörper  3  andererseits  über  ihn  durchdrin- 
gende  Schrauben  od.  dgl.  eine  Befestigung,  vor- 
nehmlich  am  Flügel  6  der  Tür  oder  des  Fensters  od. 
dgl.  erlaubt,  und  wobei  die  Abdeckkappe  4  um  die 
Achse  des  Griffhalses  12  drehbar  angeordnet  ist  und 
zur  Abdeckung  der  Befestigungsschrauben  od.  dgl. 
dient,  wozu  sie  sich  federnd  an  einer  Schulter  13 
des  Griffhalses  12  abstützt. 

Wesentlich  ist  dabei,  daß  die  Abdeckkappe  4 
aus  einem  federharten  Werkstoff,  z.B.  Kunststoff 
oder  Metall,  besteht  und  eine  Buchse  14  trägt,  deren 
axiale  Höhe  die  Materialstärke  der  Abdeckkappe  4 
nach  oben  und  unten  übersteigt, 
daß  die  Buchse  14  mit  dem  Griffhals  12  bzw.  mit 
diesen  umfassenden  Bauteilen  eine  Lagerschale  bil- 
det,  um  die  die  Abdeckkappe  4  zwischen  der  Schul- 
ter  bzw.  Widerlagerfläche  13  des  Griffhalses  12  und 
der  Stirnfläche  des  Grundkörpers  3  axial  unver- 
schiebbar  aber  drehbar  gelagert  ist, 
und  daß  dabei  die  Abdeckkappe  4  umlaufend  unter 

einer  durch  vorbestimmte,  insbesondere  vorgeformte 
Eigenkrümmung  oder  -Wölbung  hervorbringbaren 
Vorspannung  von  der  am  Griffhals  12  dafür  vorgese- 
henen  Schulter  bzw.  Widerlagerfläche  aus  gegen 
den  Grundkörper  3  axial  andrückbar  ist. 
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□  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
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päische  Recherchen  bertcht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  Innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Oer  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche:  1  —  6  ,  7  Und  9 
Keine  der  weiteren  Recherchengeoühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  In  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 
nämlich  Patentansprüche: 
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B e i b l a t t  

P a t e n t a n s p r ü c h e :   1 - 6 , 9  

Handhabe  mit  e iner   die  B e f e s t i g u n g s s c h r a u b e n  
deckenden  Abdeckkappe  (4).  Die  a x i a l e   Spannung 
zwischen  einem  Grundkörper   (3)  und  e inem 
G r i f f   hals   ■(  12  )  wird  durch  eine  v o r b e s t i m m t e  
Eigenkrümmung  oder  Eigenwölbung  der  Abdeckkappe  
e r h a l t e n   . 

P a t e n t a n s p r ü c h e   :  7 , 9  

Handhabe  mit  einem  eine  Abbiegung  (26)  
au fwe i senden   Mitnehmerdorn  (25).  Die  Abb iegung  
i s t   -  vo rzugswe i se   mit  K u n s t s t o f f   -  u m s p r i t z t ,   so 
daß  die  Umspri tzung  den  Handgr i f f   (10)  b i l d e t .  
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